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 Veröffentlicht am 22.10.2002

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

BAO §288 Abs1 litd;

BAO §93 Abs3 lita;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Mit einer bloßen, nicht mit konkreten Argumenten unterlegten Bestreitung der behördlichen Feststellungen kann eine

Unschlüssigkeit der Beweiswürdigung nicht aufgezeigt werden.

Schlagworte

Begründung Begründungsmangel
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